
	BENUTZUNGSREGLEMENT UND HAUSORDNUNG JAKOBIHUS





1.	Öffnungszeiten
Das Jakobihus kann täglich von 08.00 Uhr bis 23.00 Uhr benutzt werden. 
Veranstaltungen müssen spätestens um 23.00 Uhr beendet sein. Ausnahmen sind 
nur in Absprache mit der Kirchenverwaltung möglich.

2.	Reinigung und Übergabe
	- Die Räume sind in ordentlichem Zustand zu verlassen und besenrein gekehrt
	- Tische sind gereinigt, Geschirr abgewaschen und in den Schränken versorgt
	- Chromstahlflächen sind poliert
	- Kühlschränke sind nach der Benutzung geleert und gereinigt
	- Bestuhlung ist wie beim Antritt hingestellt
- Das Waschen benutzter Tücher und Putzlappen sowie die Entsorgung der
  Kehrichtsäcke ist Sache des Abwartes
	- Küchenboden - falls notwendig - feucht aufgenommen

3.	Benutzungsgrundsätze für pfarreiexterne Institutionen und Anlässe
	- Über die Benützung der Räumlichkeiten entscheidet der Kirchenverwaltungsrat.
- Je nach Raumbeanspruchung und Dauer des Anlasses ist eine Entschädigung nach
  separater Gebührenordnung zu entrichten. Über eine Kaution entscheidet der
  Kirchenverwaltungsrat.
- Die Benützung der Küche im EG und sämtlicher Apparate wie z. B. Musikanlage
  Hellraum/-Diaprojektor, Leinwand usw. sind bei der Raumreservation anzumelden.
- Die Reservation erlangt Gültigkeit nach Eingang der Zahlung (spätestens 1 Woche
  vor dem Anlass).
- Der Schlüssel muss nach der Veranstaltung umgehend abgegeben werden.

4.	Sorgfaltspflicht und Haftung
4.1	Allgemeines
	- Die Benutzung der Räume hat mit der nötigen Sorgfalt zu erfolgen.
- Beschädigungen an Haus und Einrichtungen sind sofort dem zuständigen
  Mitglied des Kirchenverwaltungsrates zu melden. Für Schäden haftet der
  Veranstalter, bzw. der Mieter.
- Der Verantwortliche, dem der Schlüssel ausgehändigt wird, haftet persönlich dafür
  und ist zudem für das Lichter-Löschen und Schliessen der Türen und Fenster
  verantwortlich.




4.2	Haftung
	- Die Kath. Kirchgemeinde haftet nicht für Garderobendiebstahl, persönliche
	  Effekten und liegen gelassene Gegenstände.
- Bei Verletzung der Hausordnung ist der Kirchenverwaltungsrat ermächtigt,
  die notwendigen Massnahmen zu treffen.

5. 	Allgemeine Bestimmungen
- Publikationen sind nach Absprache mit dem zuständigen Mitglied des
  Kirchenverwaltungsrates an der dafür vorgesehenen Stelle anzubringen.
- Die Benutzer der Räume haben mit Rücksicht auf die übrigen Hausbenutzer
  und Nachbarn übermässigen Lärm zu vermeiden, sowie auf Sauberkeit in
  und um das Haus zu achten. 
- Bei Veranstaltungen von Schülern und Jugendlichen bis 18 Jahre gilt ein
  generelles Alkoholverbot.
	- Im ganzen Jakobihaus gilt ein generelles Rauchverbot.
- Die Räume sind nach der Benutzung stets in sauberem Zustand zu
  verlassen. Das Aufräumen gilt als Selbstverständlichkeit.
	- Übernachten in den Räumen ist verboten.
- Autos, Motorräder und Velos dürfen nur auf den vorgesehenen Plätzen
  abgestellt werden (markierte Parkplätze, Veloständer).
- Die Verantwortlichen des Jakobihauses haben zu den benützten Räumen
  jederzeit freien Zutritt.

6.	Inkraftsetzung
	Dieses Benutzungsreglement/Hausordnung wurde an der Sitzung des Kirchen-
verwaltungsrates vom 10 März 2008 genehmigt und tritt am 1. April 2008 in Kraft.
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